
  

Stadt Calbe (Saale)       Calbe, den 19.06.2012 

Der Bürgermeister 

 

 

Einreicher: Finanzen      

 

 

Beschlussvorlage Nr.: 308-12       

 

 

Beratungsfolge am empfohlen/ beschlossen 
Rückstellung Bemerkung 

ja nein enthalten 

Finanzausschuss  11.07.2012    

Stadtrat  26.07.2012    

 

 

Betreff: 

 

 

Erneute Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012 der Stadt Calbe 

(Saale) 

 

 

 

  

Datum      Amtsleiter Datum     Bürgermeister Datum    Vorsitzender                      

               des Stadtrates 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Stadt Calbe (Saale) 

für das Haushaltsjahr 2012. 

 

 

Erläuterung/Begründung: 

 

Der Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) hat in seiner Sitzung am 24.05.2012 die Haushaltssatzung 

und den Haushaltsplan 202 beschlossen. 

 

Der von der Verwaltung eingebrachte Entwurf wurde mit zwei Änderungs- bzw. 

Ergänzungsanträgen beschlossen. 

 

Der Bürgermeister hat dem Beschluss des Stadtrates widersprochen, da er der Auffassung ist,  

dass der Änderungsantrag zur BVL: 270-12 –Absenkung der Personalkosten der Stadt Calbe- 

und somit auch der gesamte Beschluss gesetzeswidrig sind. Deshalb ist eine erneute  

Beschlussfassung erforderlich. 

 

In der jetzt vorliegenden Fassung wurde die Kürzung des Ansatzes im Unterabschnitt 02000-

53110 Miete EDV-Anlagen auf 70.000 € reduziert. 

 

 
 öffentlich 
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Die Ansätze für die Personalkosten wurden auf der Grundlage der neuen Tarifabschlüsse in 

den jeweiligen Unterabschnitten um insgesamt 70.100 € erhöht. 

 

Auf Grund des Widerspruchs des Bürgermeisters zum Beschluss des Stadtrates, 75.000 € für 

die Sanierung des Bereiches Glocken- und Turmuhr der Stephanie Kirche aus dem  

Veräußerungserlös Krankenhaus zu verwenden, wurden diese Mittel im Unterabschnitt 

61500-98640 auf Null gesetzt. Die Kommunalaufsichtsbehörde hat angekündigt, diesen 

Beschluss zu beanstanden. 

 

Außerdem wurde der in der  Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag bis zu dem 

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden 

dürfen, auf 6.000.000 festgesetzt. 

 

 

Anlagenverzeichnis: 

 

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012 der Stadt Calbe (Saale). 

 

 

Finanzielle Auswirkungen der Vorlage                        Ja            Nein 

Pflichtaufgaben 

   

Freiwillige Aufgaben 

                  

Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr                Ja            Nein 

Verwaltungshaushalt 

   

Vermögenshaushalt 

                     

 

Veranschlagung im Finanzplan                                        Ja            Nein 

 

Bemerkungen: siehe Anlagen 

 

 

Amtsleiterin Finanzen 
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